
    

   
      
   

  

JA-—--. A «-

 

. Erscheint an iedem Sonnabend .

durch die Post bezogen ad l. Juli 1m

viertelstihrlich 4,-—- Mark —- auleficßM)

Bestellgeld«— nach dein Ausland lo,—— Mark    

Wochenschrisi siir das Handwerk und den gewerblichenMittelsland Schlesiens

— « -...«--- ‚x-‚o .‚g-i „.0. —-

Anzeigenpreioi Ftir das Millinieter

sechispaltig oo Wg. und s Psg. Anzeigens

man, Stellengesuche 40 pfg.. Heirate-
anzeigen l mm, in dem Tentteil l,50 Mark I  

Amteblatt der Handwerkskammer zu Breslau, Blumenstraße 8 und des Innungoauosihusseo zu
Breolan, Oderstraße 24, sowie einer Anzahl gewerblicher und genohenschastlicher Korporationen

Nummer 2l
 

WO Breslau, 21. August 1920 ON-

.Or-

lJahrgang
 

Die Berufsbeaustragten
der chandweriksliammer

Die Handwerkskanrmer Breslau hat kürzlich für
ihren Bezirk Berufsbeauftragte ernannt. Dagegen
haben einige Jnnungen Protest erhoben unter dem
Einwande, die Jnnungen nähmen durch eigene Be-
auftragte ihre Angelegenheiten wahr und die Ge-
werbe-Jnspektionen revidierten ebenfalls. Die Ein-
richtung der Handwerksmmmer wäre überflüssig

Demgegenüber ist festzustellen, daß die Einrichtung
der Kammerbeauftragteu nicht etwa neu ist, sondern
schon vor 20 nnd mehr Jahren vom Gesetz geregelt
wurde. Diese Einrichtung ist ledig-lich durch den Krieg
in Vergessenheit geraten und konnte nicht so gehand-
habt werden, wie es wünschenswert gewesen wäre, da
kein älJieister während des Krieges in seiner Werkstatt
statt zu Zwecken des Beauftragtemvesens entbehrt
werden konnte Die Folge war, daß auch die Jn-
nungen nur in Ansnahmefällen von ihrem Beauf-
tragteurechte Gebrauch machten; die weitere Folge
schließlich zeigte sich in einer grenzenlosen Verwahr-
losung des deutschen Handwerks.
Um den Jnnungen und dem Handwers allgemein ge-

eignete Ratgeiber zu stellen, ernannte die Kammer Bres-
lau neue Beauftragte und- nahm hierbei weitgehend auf
die Wünsche der betreffend-en Handwerkskreise Rück-
sicht. Daß trotzdem gegen die Kammer-beauftragten
z. T. Abneigung besteht, ist wohl auf Unkenntnis des
tatsächlichen Sachverhalts zurückzuführen Der Kam-
merbeauftragte ist Handwerker und zwar ein beson-
ders vertrauenswürdiger; er soll Handwerk und Jn-
nungen nicht beaufsichtigen, sondern ihnen helfen, sich
durch die Fülle der neuen gesetzlichen Bestimmungen
nnd Verfügungen hindurchzufinden, und soll ganz
besonders Hand anlegen bei der Albstellung der durch
den Krieg hervorgerufenen Mißstände im Lehrlings-
wesen, das, weil es sich in vielen Fällen dem Recht
und einer gesunden Lebensaussassung nicht mehr an-
paßt, besonderen Anreiz für die handwerkerfeindliche
Politik der Arbeitnehmer zu bieten geeignet ist.

Das verkehrte Lohnsystem ·
Von Friedrich HUUI

Es scheint heut ein Verdienst zu sein, nichts zu
wissen und nichts zu können. Denn nur so läßt es
sich erklären, daß Menschen, die nichts gelernt haben
und darum ausdrücklich als ,,ungelernte Arbeiter«
bezeichnet werden, fast ebenso gut bezahlt werden wie
iianbmertet, die eine regelrechte Lehrzeit von drei
oder vier Jahren durchgemacht, Handwerkerschulen
besucht, ein Gesellenstiick geleistet und jahrelang in
ihrem Berufe gearbeitet und sich vewollkommnet  

haben. Ja, noch mehr! Diese ungelernten Arbeiter
werden sogar größtenteils so gut bezahlt, daß sie ein
höheres Einkommen erzielen als Techniker,· Kunstge-
werbezeichner usw» die ein Technikum, eine Bau-
schule, eine Kunstgewerbeschule, häufig sogar eine
technische Hochschule besucht haben. Jn Leipzig er-
halten z. B., wie die ,,Deutsche Arbeitgeber-Zeitung«
mitteilt, die gelernten Arbeiter 4,60 est für die
Stunde, die ungelernten Arbeiter 4,20 aß. Wen-n
die ungelernten Arbeiter aber einige Zeit in dem be-
treffenden Zweige tätig waren, so werden sie als au-
gelernte Arbeiter bezeichnet, und dann erhalten sie
4,40 eit-, also nur 20 Js- weniger als der in dem be-
treffendgjn Zweige völlig ausgebildete Arbeiter-
Ähnlich liegen die Verhältnisse fast überall in
Deutschland. Die Lohndifferenz ist so äußerst gering-
fügig, daß man mit Recht sagen kann: »Es hat über-
haupt keinen Zweck mehr, etwas zu lernen.” Hier
zeigt sich der ganze Unfug der gegenwärtigen Lohn-
ordnung.

Wenn z. B. ein Maurer, der drei Jahre lernen
muß, der kunstgerecht ein Gewölbe, eine Treppenkon-
struktion, den Bau von Schornsteinen usw. auszu-
lFühren vermag, nur wenige Pfennige mehr erhält
als der Handlungen der ihm die Mauersteine und
den Mörtel zuträgt, so wird sich doch mancher sagen:
Zum Himmeldonnerwetteri da hat es doch gar
keinen Zweck, daß ich meinen Jungen drei Jahre
lang schuhriegeln lasse, dann kann er ja gleich als
Handlauger beginnen und die drei Jahre mit ver-
dienen helfen.

Zu diesem Ergebnis sind auch viele bereits ge-
langt, andere aber nicht; sie meinen: »Na, lange
kann ja dieser Unfug nicht mehr dauern." Jch
möchte nur diesen Leuten die Antwort geben-
Warum habt Jhr diesen Unfug überhaupt so lange
geduldet? Hättet Jhr als Menschen von Verstand
nicht sofort sagen müssen: »Wir denken gar nicht
daran, mit den ungelernten Arbeitern gemeinsame
Sache zu machen?" Wer nichts gelernt hat, darf
höchstens halb so viel bekommen wie der gelernte
Arbeitens-und je mehr einer gelernt hat, um so besser
muß er auch bezahlt werden.

Und mm komme ich zu den geistigen Arbeitern.
Jch bin völlig damit einverstanden, daß wir alle als
Arbeiter im Staate gleichgeschätzt werden, d. h. es
hat niemand ein Recht darauf, deshalb, weil seine
Leistungen höher eingeschätzt werden, auf den ein-
fachen Mann, den ungelernten Arbeiter, herabzu-
sehen. Vor dem Gesetze sind wir alle gleich — sollen
wir alle gleich fein. Aber das hat mit der Bezahlung
nichts zu tun. Nur ein Wahnsinniger kann doch be-
haupten, daß ein ordinärer irdener Küchentopf genau
so viel wert sei wie eine kunstreiche Porzellan- oder
Majolikavase von gleicher Größe Wenn dies der
Fall wäre, dann würde man eben lauter ordinäre
Töpfe nach Schema F. fertigen. Es ist leicht ein-zu-

 

 

sehen, daß Erfahrung, Erfindungsgabe, Kunstfertig-
keit und größere Sorgfalt den höheren Preis be-
dingen und rechtfertigen Wie kann denn dann je
mand daran zweifeln, daß der Keramiken der das
Rezept für die Bereitung des Tones, der Zeichner,
der die Form des Gegenstandes bestimmt, der geübte
und wohlerfahrene Töpfer, der ihn gedreht oder
modelliert, und der Maler, der ihn kunstreich mit
Farben geschmückt hat, w eit besser bezahlt
werden müssen als irgend welche ungelernte. oder
augelernte Arbeiter, die nur Hilfeleistungen zu voll--
bringen vermögen? _

Wenn man nun aber ferner feststellt, daß es viele
Tausende von hochgebildeten Menschen, z. B. von
Lehrern, Juristen, Jngenieuren, Chemikern, Archi-
tekten usw. gibt, die höhere Schulen absolviert und
ein langjähriges Studium hinter sich haben, zu
welchem sie außerdem nur durch eine besondere Be-
gabung befähigt waren, nicht mehr als Handwerker,
ja häufig sogar noch weniger als die oben erwähnten
ungelernten Arbeiter verdienen, da fragt man sich
doch: Hat denn das deutsche Volk im Kriege seinen
Verstand eingebüßt?

Man wird natürlich einwenden: Ja, das sind
nun die rkungen der Streits —- die Lehrer, die
Ingenieure und die Techniker haben eben nicht ge-
nügend siir sich gesorgt. Nein, das ist gar kein Ein-
wand. Ein Lohn, der nur durch Druck erzielt ist
nnd ein derartiges Mißverhältnis offenbart, hat
keine Berechtigung Dieses ganze, auf dem Erfolg
der größten Pressung beruhende Lohnsystem muß bei
der ersten Gelegenheit zusammenstürzen Und je
eher es zusammenbricht, desto besser. Denn alles
muß schließlich bei uns zurückgehen, wenn besondere
Kenntnisse, besondere Leistungen, der höhere Ver-
stand und die größere Kunstfertigkeit nicht belohnt
und gerade die Tüchtigsten entmutigt und in ihrem
Streben durch die Aussichtslosigkeit ihrer Be-
mühungen gehemmt werden.

Die Bekämpfung der selbständigen
Arbeit der Gesellen

Die die selbständigen Gewerbetreibeuden schädi-
gende Rebenarbeit der Arbeiter und Gesellen (nach
der achtstündigen Arbeitszeit) haben in Glauchau in
Sachsen zu einer Vereinbarung zwischen dem Be-
zirksaussichuß des Handwerks und dem Gewerk-
schaftskartell geführt- Das Gewerkschastskartell hat
sich zu dieser Vereinbarung bereitertlärt, da
das Verhalten der Gesellen dem Zwecke der
Verordnung über die Freimachung von Arbeits-
stellen zuwiderläuft Die Vereinbarung hat folgen-
den Juhalt: 1. Beide Parteien setzen Ausschiisse ein
zur überwachung der Durchführng des Acht-
stundentages. 2. Jeder Meister hat den Gehilfen
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oder Arbeiter sofort zu entlassen, der Nebenarbeit
leistet. 3. Kein Meister darf einen wegen Neben-
arbeit entlassenen Arbeiter oder Gehilfen wieder ein-
stellen. 4. Bei Nebenarbeit betroffene Arbeiter werden
aus der Gewerkschaft ausgeschlossen. Bei wieder-
holten Verstößen gegen die Vereinbarungen haben
die Überwachnngsausschiisse die satzungsgemäße
Pflicht, den Arbeiter der zuständigen Stenerbehörde
als ,,s elbständigen Gewerbetreibenden«
zu melden. Die Handhabe hierfür bietet ein Rund-
schreibeu des Reichsfinanzministers, in welchem aus-
geführt wird, daß derartige Pfuscharbeit, falls sie mit
«gewisser Nachhaltigkeit« betrieben wird, als selb-
ständiger Gewerbebetrieb gemäß der Gewerbeord-
nung gilt und daher anmelde- und gewerbesteuer-
pflichtig ist« In gleicher Weise unterfällt aber auch.
folche Pfuscharbeit den Bestimmungen des U ms a pg-
st e u e r g es e tz e s (ä 30). Es wäre wünschenswert,
wenn im Interesse der Allgemeinheit überall in
Deutschland von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
nach dem sächsischen Muster solche liberwachungs-
ausschüsfe eingerichtet würden. R.II.

Ente grundsatklrche Forderung
Unter dieser Überschrift hatten wir in Nr. 16

dieser Zeitschrift die Frage der behördlichen Schuh-
macherwerkstätten angeschnitten In den Be-
sprechungen des Vertreters der Handwerkskammer
Breslau mit der Postbehördie und der Eisenbahn am
4. August 1920, denen Herr Obermeister Ludwig-
Breslau nnd als zweiter Vertreter des Schuhmacher--
handwerks, Herr Sctjniluuachermeister Hühner-Bres-
lau, beitrohnten, wurde nunmehr festgestellt und
vereinbart:

1. daß die beiden Behörden, von denen die Post
für den» Bezirk Breslan 5 Personen nnd die
Eisenbahn 50 Personen in den Schuhmacher-
werkstätten beschäftigt, eine Erweiterung der
Betriebe nicht vornehmen werden;

2. daß beide Behörden ihre Schuhmacherwerk-
stätten abbanen wollen, sobald die Tarife der
Schuhmacher herabgesetzt und die in den Werk-
stätten beschäftigten Schuhmacher anderweitig
nutergebracht werden können;

3. daß alle weiteren Verhandlung-un direkt
zwischen den beiden Behörden und der Bres-
lauer Schnhmacher-Zwangs-Jnnung stattfinden
sollen;

4. daß Tarifüberschreitungen der selbständigen
Schuhmacher Breslau’s 2c., sobald sie zu Ohren
einer der beiden Behörden kommen, der Schuh-
macher-Zwangs-Innung Breslau zur Kenntnis
übermittelt werden unter Nennung des Namens
des Übertretenden Ebenso sollen umgekehrt
Fälle an die Eisenbahndirektion bekanntgegeben

. werden, wenn die Werkstätten für andere Per-
sonen als Angehörige der Eisenbahn- oder Post-
beamten arbeiten.
Die beiden Behörden erkennen die Wichtigkeit

des selbständigen Schuhmacherhandwerks an und
geben zu, daß ihnen durch die Sch.nhmacherwerk-
stätten keine sonderlichen Vorteile mehr erwachsen.
Im Gegenteil wurde versichert, daß man sie, sobald
wie angängig entbehren möchte.

Melelmngsmöglichiniten
im sinlzgewerbe

Die ,-Jntdustrie-i unsd Handelszeitung« Nr. 153
vom 14. Juli 1920 schneidet eine Frage an, die einen
erheblichen Teil des deutschen Handwerks betrifft und
mit der sich auch »die verschiedensten Handwerks-
kammern beschäftigt haben. Der Aussatz behandelt
die Belebungsmöglichkesiten im Holzgowertbe nnd
lautet: ·

Seit einiger Zeit bemüht man sich in den Kreisen
der deutschen Möbelindustrie Ausweg-e aus dem ge-
schäftlichen Niedergang, der leicht noch bedrohlichere
Formen annehmen kann, zu finden. ·Die Möbel-
falbrikanten müssen ihren Abnahmeuerpflichtungen
nachkommen, nnd es türmen sich bei ihnen die in 
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der Zeit scheinbar-en Warennot teuer gekauften Höslzer
und Furniere, Farben, Stoffe, Beschläge und
Schlösser auf. Hierbei ist es besonders auffallend,
daß die Lieferanten von Holz oder anderen Waren,
bei denen man, um einen nur bescheidenen Bruchteil
der Aufträge ausgeführt zu erhalten, im Januar und
Februar das Dreifache des Bedarfes bestellen mußte,
nun bei zurückgehensder Konjunktur die Bestellungen
bis auf den letzten Pfennig ausführen, ohne Rück-
sicht Hauf die für die Besteller drückenden Folgen zu
nehmen. Diesem anschwellenden Rohstofflager der
Möbelfalbrikanten stehen die geradezu katastrophaslen
Aibbestellungen der kleinen Kundschaft gegenüber,
denen mit Klagen begegnen zu wollen ein gefähsrliches
Unterfangen wäre. Während der Einkauf von Roh-
stoffen meist durch tAibschilüsse groß-en Umfangs er-
folgte, sind die Auftraggeber beim Verkauf der Er-
zeugnisse sehr häufig, namentlich in der Stuhl-,
Kiichenmöbel- nnd Holztwarenindustrsie, tHunderte
kleiner Kunden. Einer Streichnng von Bestellungen
zu widersprechen, wäre schon deshalb unzweckmäßig,
weil dann die Lieferungen meist nnbezahlt bleiben
würden. Bei der litberlastung der Gerichte wäre der
Erfolg von Klagen überdies infolge der langen Dauer
der Prozesse mindestens sehr fraglich.

Staatliche Mittel zur Herstellung von Möbeln,
für die kein Absatz vorhanden ist, zu beanspruchen,
wäre wahuwitzig, da dann mit Odem gleichen Recht
auch alle anderen Industrien ähnliche unerfüllbare
Forderungen stellen könnten. Dagegen wirtd man
ber in Fachkreisen auftauchenden Forderung, daß die
deutsche Regierung bei den zu erwartenden wirtschaft-
lichen Verhandlungen alles daran setzen müsse, den
Erzeugnissen unserer heimischen Industrie den Weg
nach Frankreich zu erschließen, durchaus beistimmt-en
Es wird aber in diesem Zusammenhang damit Ent-
täufchungen erspart bleiben, vor einer Überschätzung
der Sachlage zu warnen fein. Denn es darf die
Belieferung Frankreichs mit Möbeln, die vom Reichs-
wirtfchaftsministerinm gefordert und gefördeist werden
soll, keineswegs den Preisabtbau im- deutfchen Möbel-
gewerbe, der begonnen hat, unterbrechen. Die Be-
sitzer größerer Möbelläger machen sich nämlich nur
schwer mit der unabwendbaren Tatsache vertraut,
daß jeder Preisabbau Opfer fordert. Die teuren Be-
stände können — wobei in erster Reihe an den Möbel-
handel zu denken ist — ohne Preisherabfetzungen
nicht an den Mann gebracht werben. Die Möbellieftk
rungen nach Frankreich dürfen also unter keinen Um-
ständen das Ziel verfongn, die Preise hochzuhalten,
was hier und dort erstrebt zu werden scheint, aber

sprechen würde. Aufgabe des Staates wäre außer-
dem die Mitarbeit am Preisabbau in der Holz-wirt-
schaft, der im Walde, d. h. beim Verkan des Roh-
holzes beginnen muß und folgendes Programm
voranssetzt: Herabsetzung der Sagen, Aus-
schluß jeder Pre«isstreiberei durch die
Bieter, Fernhaltung auswärtiger
nicht legitimierter Holgkäufetkn Ver-·
hinderung der häufig vorkommenden
vreistreibenden Maßnahmen von
Forftverwaltern und schließlich Verm eh-
rung der freihändigen Hsolzverkäufe
und Submissionen mit beschränkte-m
Vieterkreis. : «

Da die Bewertung des Nntzholzes für die Her-
stellung und Berechnung der Möbel immerhin
wesentlich ist, wird die Regierung indem sie das
Problem dies Preisabbaues im Walde löst, dem
Möbelgeweobe die schwierigen libergangszeiten er-
träglicher gestalten und zur Gefundung beitragen. Im
übrigen ist die Borstellung,. daß etwaige Lieferungen
von Möbeln nach Frankreichs den Markt durch
Leerung der vorhandenen Lagerbestände nennenswert
entlasten könnten, irrig. Es scheint nämlich in
weiter-en Kreis-en unbekannt zu sein, daß gerade die
Tvpen von Möbeln, die in Deutschland hergestellt,
gebraucht und zurzeit unverkauft gelagert werden,
nur zum geringsten Teil dem französischen Geschmack
entsprechen und mit ihnen nur wenig oder gar nichts
anzufangen ist. Man wird auch kaum annehmen
können, daß im Lande der Sieger Neigung bestehen 
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wird, durch Umstellung der Geschmacksrichtung für die
Möbel-industrie des besiegten Deutschland Erleichte-
ruugen zu schaffen. So bleibt als erstreben-swe«rtes
Ziel die Lieferung neuer, dem französischen Ab-
nehmerkreis passenden Typen auf Grund besonderer
Aufträge, die dazu beitragen würden, die schwer da-
nsiederliegende Möbelindustrie in Deutschland wieder
aufzurichten. An Schnsittholz zur Herstellung - von
Möbeln fehlt es nicht, und es würde auch die deutsche
Holzwirtschaft ihren Nutzen aus Möbellieferungen
nach Frankreich ziehen, ohne daß Möbelholz knapp
zu werden und der Preisabtbau, der am Holzmarkt
begonnen hat, unterbrochen zu wer-den brauchte.

Soweit die ,,Industrie- und Hansdelszeituug·«.
Wir möchten dem hinzufügen-, daß es den meisten
Handwerks- nnd Gewerbeliammern nach z. T. recht
schwerem Ringen gelungen war, die Verwaltungen
der staatlichen Forsten davon zu überzeugen, daß das
Handwerk nicht diejenigen Preise für Hoslzrohstoffe
zahlen kann, wie jeder Händler. Die Herren Regie-
rrtngsspräsidentsen hatten deshalb zumeist verfügt, daß
für das Handwerk besondere Verlaufstermine im
Walde angesetzt wurden, bei denen Händler ganz oder
z. T. ausgeschlossen sinsd oder wo nach festgelegten
Taer verkauft wird und eine gerechte Zuweisung er-
folgt. Das Programm der »Industrie- und Handels-
zeitnng«-ist also betr. Herabsetzung der Tar-en, Aus-
schluß der Preistreiberei durch die ·Bieter, Fernh-al-
tung auswärtiger nicht legitimierter Holzkäufer (in
diesem Falle ist das Handwerk zuweilen sur recht
wirksamen Selbsthilfe geschrit«ten!!) und Verbinde-
rung der häufig vorkommenden preistreibenden Maß·
nahmen von Forftderwaltungen wenigstens bezüglich
des selbständigen Handwerks z.T. erfüllt, wenn auch
noch manche Besserungen zu wünschen sind. So g. B.
ist es unbillig, daß den Gntsbeksitzern Holz- zn eben-
falls erleichterten Bedingmngen geliefert wird-; denn
nur dadurch ist die Nebenavbeit der Gesellen der
holzbearbeitenden Gewerbe auf »dem flachen Lande
möglich geworben.

IssssssssssIIIIOIIIIIIIIIIIssssssssssssssssstssssss

Lehrlingswefen

Fallen Lehrlinge unter Tarifverträgez
Das Reichsarbeitsministerium hat an den

Schlichtungsausschuß in Leipzig einen Bescheid ge-
richtet, in dem das Ministerium erklärt, aus Zweck-
mäßigkeitsgründen vorläufig davon abgesehen zu
haben, die allgemeine Verbindlichkeitserklärung auf

den Gesamtinteressen der deutschen Wirtschaft wider-« den die Lehrlingsfragen regelnden Paragraphen des
Tarifvertrages auszudehnen Das Reichsarbeits-
ministerium halte nach wie vor an seinem Stand-
punkte fest, daß die das Arbeitsverhältnis regelnden
Bestimmungen auch für Lehrlinge in Tarifverträgen
festgelegt werden können, sobald nicht vom Gesetz be-
sonderen Stellen übertragen-e Rechte hierdurch be-
rührt werden. Tarifverträge, die Bestimmungen für
Lehrlinge enthielten, seien auch neuerdings wieder-
holt vom Ministerium für allgemein verbindlich er-
klärt worben. Aus diesem Bescheid wird vielfach
gefolgert, daß die Regelung des Lehrlingstvesens, so-
weit sie mit den gesetzlichen Vorschriften im Einklang
stehen, Gegenstand von Abmachnngen in Tarifver-
trägen fein können und müssen, solange eine befrie-
digende gesetzliche Regelung nicht erfolgt ist. Dem-
gegenüber steht der Reichsberband des deutschen
Handwerks auf dem Standpunkte, daß in Tarifver-
trägen und insbesondere in Reichstarifverträgen, Be-
stimmungen über das Lehrlingswesen im Handwerk
nicht getroffen werden können. Die Änderung, die
seit der Entschließung des Reichsarbeitsministeriums
vom 11. April 1920 zum Tarifvertrag über das
Lithographie- und Steindruckergewerbe in der An-
schauung des Reichsarbeitsministers eingetreten ist,
ist durch Einwirkungen von gewerkschaftlicher Seite
hervorgerufen. Grundsätzlich, so wird jetzt gesagt-
sind die· das Arbeitsverhältnis regelnden Be-
stimmungen auch für Lehrlingsverträge zulässig-
allerdiugs mit der Einschränkung daß durch Gesetz
besonderen Stellen übertragene Rechte durch den
Tarifvertrag nicht berührt werden dürfen." Der



Nr. 21 »Schlesiens Handwerk und Gewerbe-« 3
 

Reichsverband des deutschen Handwerks macht da-
gegen neuerdings nochmals auf die entgegenstehen-
den Bestimmungen aufmerksam, vor allem auf die
das Lehrlingswesen regelnden Bestimmungen der
Gewerbeordnung und kommt zum Schluß, daß der
Lehrling kein Arbeitnehmer undder Lehrvertrag kein
Arbeitetukrtrag sei. Der Inhalt des Lehrvertrages
ist reichsgesetztich vorgeschrieben Es ist darum eine
rechtliche Unmöglichkeit, im Tarifvertrage seinen Jn-
halt vorschreiben zu wollen. Der Lehrling ist auch
bei Beginn der Lehrzeit nicht in der Lage, aus eige-
nem Recht und Willen einer Vereinigung von Ar-
beitnehmern auzugehören. Der Reichsverband
erhebt deshalb auch Widerspruch gegen die vom
Tarifamt der deutschen Buchdrucker ,,inkraft gesetzte«
Lehrlingsordnung die ein Reichsgesetz, die Gewerbe-
ordnung, einfach übergeht und außerdem andere Ge-
setzesverletzungen enthält.

Auch der Regierungspräsident von Hannover hat
in feiner Eigenschaft als Demobilmachungskomss
niissar am 13. Juli 1920 entschieden daß eine Ver-
bindlichkeitserkläruug für die Entschädigung der
Lehrlinge nicht erfolgen kann. Nur die Innungen,
denen die Regelung des Lehrlingswesens obliegt,
können Richtlinien für die Entschädigung von Lehr-
lingen festlegen, jedoch auch nicht bindend, da die
Verordnung des Jnnungsstatuts sich nur darauf be-
sieht, daß die Jnnung die Aussicht über den ord-
nungsmäßigen Abschluß des Lehrvertrages hat.

- R.H
«- . . ‚. uns-· (w

Fertbildungsfchulpflicht älterer Lehrlinge

Zur Frage, ob Handwerkslehrlinge, die das fort-
bildungsschulpslichtige Alter überschritten haben,
zum Besuch der Fachschule verpflichtet sind, hat das
Wirtschaftsministerium auf den« Bericht einer Ge-
werbekammer Stellung genommen. Das Minis-
sterinm führt u. a. aus, daß alle Lehrlinge beiderlei
Geschlechts-, auch im Alter über 18 Jahre, zum Be-
suche der Fachschule verpflichtet sind, wenn sie den
Lehrvertrag mit einer dahingehenden Abmachung
unterschrieben haben. Der Besuch des theoretischen
Fachunterrichts erscheine im Interesse der Ausbil-
dung aller Lehrlinge-, auch solcher in höherem Alter,
unbedingt notwendig, während der Besuch des all-
gemeinbildenden Unterrichts Von einem Lehrling
über 18 Jahre in normalen Fällen vernünftiger-
weise kaum werde gefordert werden Yiinnen

Dürfen die Fortbildungsfchnlstnnden
in die Arbeitszeit eingerechnet werben!

Nach einer Entscheidung des Reichsarbeitss
ministers vom 10. Juli 1919 ift dieser der Ansicht,
daß die Zeit zum Besuch der Fortbildungsschule als
Arbeitszeit anzurechnen ist, sagt aber gleichzeitig, daß
die letzte Entscheidung darüber, wie die Anordnung
auszulegen ist, den Gerichten überlassen werden muß.
(Das Demobilmachungsministerium hat seinerzeit ent-
schieden, daß die Unterrichtszeit nichtanzurechnen sei.)
Nun haben aber in verschiedenen Fällen schon die
Gerichte übereinstimmend, zuletzt die Rostocker Straf-
kammer»in einer ·B«erufungssache, ihr Urteil dahin
gefällt, daß der Gewerbeschnlunterricht nicht als
Arbeitszeit anzurechnen sei, sondern der persönlichen
Fortbildung des Lehrlings diene-.

Rechtsfragen

Der Erfüllungsort bei Nachnahmefendnngen

Nach §269 BGB. hat der Schuldner den Kauf-

vertrag an dem Orte zu erfüllen, an dem er zur Zeit

der Entstehung des Schuldverhältnisses feinen-Wohn-

sitz oder seine gewerbliche Niederlassung hatte, es sei

denn, daß ein anderer Ort für die Leistung bestimmt

oder aus den Umständen, insbesondere aus der

Natur des Schuldverhältnisses, zu entnehmen war.

Die Bellagte hat ihre gewerbliche Niederlassung in

F.; die gegen sie gerichtete Klage war demgemaß bei

dem für Fu zuständigen Landgericht u erheben. Die

Klage erfolgte aber beim Landgeri t in Hamburg.  

Das Stillschweigen der Beklagten zu dem auf der
Faktur des Klägers enthaltenen Vernierk »Er-
fiillungsort Hamburg« kann nach der Entscheidung
des Oberlandesgerichts Hamburg (Bf. 111.122/10)
nicht als Vereinbarung angesehen werden. Es kann
aber auch der Natur des Schuldverhältnisses nicht
ein von der Regel abweichender Leistungsort ent-
nommen werden. Der Kläger glaubt, aus den Um-
ständen folgern zu müssen, daß Hamburg der
Leistungsort sei; er schließt dies aus der Tat-
sache, daß die Ware der Vereinbarung gemäß
mit Nachnahmc zu versenden war, daß Be-
klagte die Ware nicht angenommen, diese in-
folgedessen nach Hamburg zurückgegangen sei und
dort lagere. Deshalb habe er sich für die An-
strengung der Klage auf Abnahme der Ware beim
Landgericht in Hamburg für berechtigt gehalten.
Indessen kann — so führt das Oberlandesgericht
weiter aus -—— nur den zur Zeit der Entstehung des
Schuldverhältnisfes bestehenden Umständen des
Falles eine rechtliche Bedeutung zugesprochen werden.
Der Umstand, daß sich die Ware wieder dort be-
findet, wo sie zur Zeit des Vertragsabfchlufses ge-
wesen, ist unerheblich, solange der Verkäufer auf
Erfüllung des Vertrages klagt. ——— Ebensowenig kann
die Vereinbarung der Nachnahmesendung etwas an
dem Ergebnis ändern. Diese Abrede bedeutet ledig-
lich die Festlegung der ohnehin nach dem Gesetze
bestehenden Verpflichtung des Käufers, Zug um Zug
zu leisten. Die Sondervorschrift über den Versen-
dungskauf (§ 447 BGB.) trifft keine von der Regel
abweichende Bestimmung über den Leistungsort.
Beim Handelskan bedeutet die Nachnahmeverein-
barung nur eine Erweiterung der Rechte des Ver-
käufers und eine Einschränkung derjenigen des
Käufers, dem Dust ein gewisser Spielraum für die
Bezahlung der Ware eingeräumt wird. Fr. ch

Untersagung des Gewerbebetriebes
eines Tapezierers

Der bayrische Berwaltungsgerichtshof (II. Senat)
hat am 21. November 1919 eine Entscheidung gefällt,
die für die mit dem Baugewerbe in Verbindung
stehenden Gewerbe, wie Bautischler, Lackierer, Maler,
Tapezierer usw., von Wichtigkeit ist. Die Entschei-
dung geht von § 35 Abs. 5 an. G. O. aus, der den Be-
trieb des Gewerbes als Bauunternehmer und Bau-
letter untersagt, wenn Tatsachen vorliegen, welche
die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in Be-
zug auf diesen Gewerbebetrieb dartun. Das Gesetz
läßt es frei, welche Gewerbebetriebe als Zweige des
Baugewerbes zu betrachten sind. Mit der Ent-
scheidung wird man jedoch übereinstimmen müssen,
daß §35 Abs.5 R. G. Q« nicht nur das Baugewerbe
als solches betrifft, sondern auch mit ihm nur teil-
weise zusammeuhängende Gewerbebetriebe. Bei der
Feststellung muß die Erforschung und Berücksichti-
gung der Entstehungsgeschichte des Gesetzes berück-
sichtigt werden, da das Gesetz sich oft nicht klar aus-
spricht. Die Gesetzbegründung geht davon aus, daß
viele Klagen über die Baubetriebe -einlaufen, die durch
das rasch wirkende Mittel der Untersagung des Ge-
werbebetriebes wegen Unzuverlässigkeit eingestellt
werden fallen, was §35 Abs.5 R.G.O. erreichen
foll. Voraussetzung dabei wird aber sein, zu prüfen,
wie weit die Grenze gezogen werden kann, welche

 

s Betriebe als einzelne Betriebe des Baugewerbes in
Betracht kommen. Als zum Baugewerbe gehörig
bezeichnet Landmann GO. 7.Aufl. Anm. 10d zu
§35 auch das Tapeziergewerbe. Der entscheidende
Senat hat im Gegensatz zur Vorinstanz das Tape-
ziergewerbe nicht schlechthin zum Baugewerbe ge-
rechnet, sondern unterscheidet zwei Gruppen, einmal
diejenige, die bei Herstellung und Instaud-
setzung von Bauten unmittelbar tätig sind z. B.
durch Bekleidung, Polsterung von Wänden, Türen

usw. — die in normalen Zeiten häufigere Beschäfti-
gung ——-und dann diejenigen, deren Ar-
beiten ganz unabhängig von den Bauten und deren
Jnstandsehung sich mikPolstern von Möbeln, Aus-
schmücken von Räumen usw. befassen. Da das Tape-
ziergewerbe nur in beschränktem Maße als ein Zweig  

des Baugewerbes betrachtet werden kann, kann
naturgemäß § 35 Abf.5 R. G. O. auch dasselbe nur
insoweit treffen, als sich die Beschäftigung als Mit-
wirkung zur Herstellung und Instaudsetzung von
Bauten darstellt. Es wird daher in gsewerbepolizei-
licher Beziehung stets zu prüfen sein, ob die Tätigkeit
des Tapezierers unmittelbar mit dem Baugewerbe
zusammenhängt oder mit demselben nicht zusammen-
hängt. Diiese Grundlagen werden sinngemäß auch auf
andere Gewerbe zutreffen, die in unmittelbarem Zu-
sammenhange mit dem Baugewerbe stehen. E.

IIIIIIIIIIIIIIIssssssssssssssssssssssssIIIIIIIIIIII

- steurrsragen
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Die Etitettenfteuer
Von Friedrich Huth

‘ (Nachdrucl verboten-)
Die Etiketteusteuer bildet einen Teil der An-

zeigenfteuser im neuen Umsatzsteuergesetz vom
24.Dezemtber 1919. Dieses besteuert die Übernahme
der Verpflichtung, eine ,,Auzeige« herzustellen bezw.
zu veröffentlichen, nicht mit der allgemeinen Umsatz-
steuer, sondern sieht für solche Leistungen eine er-
höhte Steuer nur. Bei den Anzeigen in Zeitungen
ift die Steuer gestaffelt, d.h. der betreffende Zei-
tungsverlag hat für die ersten 100 000 rlt feiner
Jnferatseneiunahmen 2 Prozent, für die nächsten
100 000 alt 3 Prozent, ‚"r die nächsten 4 Prozent
zu zahlen usw. (ä 27). Bei allen anderen Anzeigen,
also z.B. bei Pslakaten, Vermietnug von Flächen
von Häuscrn, Auzeigeu auf Wareiwerqoackungen usw.
beträgt die Steuer 5 Prozent.

Einer der Kommentatoren, Regierungsrat Wein-
bach, hebt hertior: Nach der Ausfiihrnugsanweisung
soll als Anzeige jede Mitteiluig gelten, die auf ein
Geschäft oder auf einen Vorgang des Privatlebens
aufmerksam macht, und die der Verleger der Zeitung
oder der Herstcsller des Plakates usw. bezahlt erhält
In Betracht kommen auch Anfschriften auf den
Waren selbst, auf deren Verpackungen, vor allem
alle Arten von Profpekten, Katalogen its-w., ohne daß
es auf die Axt der Herstellung und den dabei ver-
wenideten Stoff ankäme-. '

Wir haben es hier nur mit den Etiketten zu tun,
worunter wir jegliche Aufschrift auf Waren und
Warenverpacknugen zu verstehen haben. Wie weit sind
diese steuerpflichtig nnd wer hat die Steuer zu be-
zahlen?

kSteuertiflischtig sind vor allen Dingen nur ge-
schäftliche Empfehlungeu, nicht etwa jede ge-
schäftliche Mitteilung Wenn ein« Fabrikant z.B.
eine War-J mit seinem Namen, seiner Adresse und
dem eingetragenen Warenzeichen versieht, so ist das
keine Empfehlung Selbst Gebrauchsanweisungen
fallen nicht unter die Anzeigenfteuey wenn sie nicht
zugleich eine Reklame enthalten. Wenn allerdings in
der Gebrauchsausweisung die Anfchaffnng gewisser
Gegenstände empfohlen wird, so liegt eine steuer-
pflichtige Reklame vor. Natürlicht sind Etiketteu, die
keine Empfehlung enthalten, nicht etwa völlig von
der Umsatzsteuer befreit; die betreffenden Lieferungen
sind mit 1% Prozent zu versteuern

Nun gibt es hinsichtlich der Verbreitung der Emp-
fehlung der Waren und Warenverpackuugen zwei
Möglichkeiten: die Empfehlung kann sich auf den
Gegenstand oder die verpackte Ware bezw. auf andere
Erzeugnisse derselben Firma beziehen, oder sie kann
Waren oder Leistungen fremder Personen oder
Firmen betreffen. So kommt es z.B. vor, daß die
Flächen von Wareupäckchen, z.B. Streichholzschach-
teln, Reklamen eines Pianosabrikanten oder Emp-
fehlungen eines Zahnwassers, eines Kriiftignngs-
mittels oder dergl enthalten. In diesem Falle ist
es völlig klar, daß derjenige, der die Waren verbreitet
und die Flächen auf den Warenrerpackungen gegen
Entgelt vermisetet, die Anzeigen-s oder Etikettensteuer
zu bezahlen hat. Denn steuerpflichtig ist der Ver-
leger —- und das ist in diesem Falle der betreffende
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Ouller ist bei ihnen in scheenster Blüte.
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Fabrikant oder Grossrst, der sich fiir die Aufnahme
der Empfehlungen bezahlen läßt.

Jst aber kein Berleger vorhanden, so hat der
Drucker oder Bervielfältiger die Anzeigew oder
Etikettensteuer zu bezahlen Und damit kommen
wir zum zweiten Falle. Wenn die Emlpsfehlungen
sich anf.die damit versehen-e Ware oder Erzeugnisse
desselben Herstellers oder Verbreiters bezieht, kann
man nicht vom Verleger sprechen Denken· wir uns
den Fall, daß ein Limonadenfabribant sich Etikettss
bei einem Buchdrucker oder Lithographen herstellen
läßt, die eine Reklame für Erzeugnisse seiner Firma-
z. B. moussierende Fruchtweine, enthalten In
diesem Falle hat der Buchdrucker oder Lithograiph
die erhöhte Steuer zu entrichten In der Wirkung
ist das aber gleichgültig Denn der Buchdrucker
wird natürlich bei der Kalkulation die Steuer mit in
Anrechnung dringen Sie versteuert die Waren und
Leistungen, ohne daß sich der Abnehmer in irgend
welcher Weise gegen jede ungerechte Zuwälzung der
Steuer zu wehren vermag, weil ja gerade derjenige,
der den zZuschslsag unsberechteigterweise fordert, den
entsprechenden Betrag auf der Rechnung nicht be-
sonders hervorheben, sondern mit in den Preis ein-
rechnen wird

Kaumanmscheihandwerlietfragen-

Die Buchführungspfticht
des selbständigen Gewerbetreibenden
in Rücksicht auf das Umsatzsteuergefetz

Die strengen Bestimmungen die in diesem Gesetz
hinsichtlich der Buchführungspflicht der selbständigen
Gewerbetreibenden enthalten sind, finden offenbar
nicht genügende Beachtung Besondere Bedeutung
hat die Buchführungspflicht für alle Gewerbetreibew
Den, Die bei der Herstellung oder dem Betrieb luxusss
steuerpflichtiger Gegenstände beteiligt sind. Durch die
Unterlassung der vom Gesetz geforderten Buchfüh-
rung erwachsen den Gewerbetreibenden erhebliche
Nachteile Wenn eine geordnete Buchführung fehlt,
findet eine Veranlagung im Schätzuugsverfahren

1111111 der ,,(Hi1bel1urge«
dem ihnndwrrlt erzählt

Bei der Hitze wird jeder Mensch allmählich tälsch.
Die größte Hitze scheint aber bei unsern lieben
Fremden den Franzmännern, zu herrschen, denn die
sind schon ganz taprig geworden und der Sommer-

Nur sind
mer leider die armen Ludeksch, die drunter leiden
müssen Von unsern Kohlen solln mer nu im Monat
2 Millionen Tonnen stellen, das sind 40 Millionen
Zentner. Der Stinnes, der doch gar nicht tnmin is,
111eent, es sei nich meglich, die Regierung hat aber
ihr Versprechen gegeben, nnD Da missen mer in den
sauren Appel beißen Viel Vergniegen werden wir
dabei nich haben; denn mer werden selber frieren
müssen itvie die Schneeschipper und unsere Betriebe
weiden feiern können-. Die armen Arbeeter tun mer
leib,‘ sie werden erwerbslos und können hungern
Aber auch die Betriebsinhaber vom gewerblichen
Mittelstande werden wohl in Massen koppheister
schießen, da die iimaner vocn der Hand in den Mund
leben und dann baale mit ihren Frauen und Kindern
nischte mehr zu brechen nnd zu beißen haben werden
Unsre Vertreter vom Handwerk im Reichswirtschafts-
rate haben dabei nischte zu lachen, sie missen sich gegen
alle Andern ihrer Haut wehren, damit nicht wieder aus
dem Felle des Mittelstandes die5iemen geschuitten
werden Kohlen sollen gespart werden und da
kummen wieder die dämlichen Zusammenlegungen
von Betrieben aufs Tapet. Es is zwar Blech; denn
dadurch is bisher noch nich- ein Zentner Kehle ge-
spart worden, aber der kleene selbständige Hand-
werker geht dabei flöten, Das waren so meene
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statt. Die Berufung in diesem Verfahren ist aufs
änßerste eingeschränkt Die Steuerämter sind an-
gewiesen, gegen solche Gewerbetreibende, die die be-
stehenden Vorschriften wegen der Buchhaltungs-
pflicht absichtlich nicht 1beachten, mit den schärfsten
Mitteln vorangehen. In manchen Gewerbezweigen
wird die Luxus-steuer einen erheblich höheren Betrag
ausmachen, als der erzielte Gewinn Wenn hier
nun die Steuer nicht berechnet wird, kann der Fall
eintreten, daß der Gewerbetreibende nachher nicht
imstande ist, den von ihm geforderten Stenerbetrag
zu entrichten Es ist dringlich erwünscht, daß die
Gewerbetreibenden die Bestimmungen über die
Buchführungspflicht mehr als bisher beachten, weil
sonst erhebliche Schwierigkeiten und andere Unan-
nehmlichkeiten unausbleiblich erscheinen In Zwei-
felsfällen wende man sich an die zuständige Hand-
werkskamaner Diese wird wegen der Einrichtung
der Buchführung usw Die notwendige Auskunft
gern erteilen. BH.

Die Buchführung

In der Buchführung oder Buchhaltung, die dem
Betriebsinhaber (Einzelperson oder juristische Per-
son) die geordnete, übersieht gewährende Eintragung
von geschäftlichen Umsätzen und wirtschaftlichen Er-
eignissen aller Art in besonders dazu bestimmte
Bücher ermöglichen soll, unterscheidet man drei
Arten: die kaufmännische, die Verwal-
tungs- und die technische Buchführung Alle
drei Arten müssen heutzutage angewendet werden,
und jede von ihnen hat ihre Berechtigung Eine
der drei Arten muß jeder Betrieb führen, gleich-
gültig, ob er mit Hilfskräften arbeitet oder nicht.
Denn die neue Steuergesetzgebung die da, verlangt,
daß jedes Betriebsereignis nachgewiesen werden
muß, gibt den Finanzbehörden das Recht, vom Be-
triebsinhaber den Nachweis über die Einnahmen
und Ausgaben seines Betriebes zu fordern,,und Die
Erfahrung lehrt, daß eine regelmäßig geführte Buch-
haltung schnell das Wohlwollen und Vertrauen der
Finanzbeamten findet, so daß Betriebe mit gut und
regelmäßig gefiihrten Büchern bedeutend weniger
linannehmlichkeiten und Nachforschungen seitens der

 

tummen Gedanken über dasAbkommen von Slpaa,
wenn ich in Der scheenen Vollmondnacht nf meenem
Pustasnrente stand. Meene guten Mitbürger scheinen
nischte davon zu wissen, sie amiisieren sich weiter im
Luna-Barke und an der Über, wenn auch schon
eene ganze Zaspel bei diesem Bergniegen in der nahen
Oder versuffen ist-. Da sind doch die vernünftiger, Die
in unsre schseenen Berge gehen nnd sich dort etwas
abkühlen Den Kinderzobten meene ich aiber dabei
nich. Es is ja «Saure-Gitrketizeit, aber die scheene
Ruhe, wie in alten friedlichen Zeiten, wo dann
immer die Seeschlange erschien, ist wohl für immer
vorüber. Diie Bolschewiken kloppen schon feste an die
Pforten unserer Heemte und es können bald wieder
die Zeiten kommen, daß wie vor sieben Jahrhun-
derten die Mongolenhorden in die Schlesing ein-
brechen Ein Herzog Heinrich ist nu nich mehr da,
nnd wir sind die Gallert, in der Die Entente-
briider und die Bolschewiken ruuunanscheu wollen
Ich oaler Munnnelgrcis mechte die Zeiten vom
30 jährigen Kriege nich wieder erleben, wo alle Völber
»Ein Deutschland ihre Schlachten schlug-en Kinder,
denkt an die vielen Orte in Der Schläsing die noch
von dunnemals den Vorsatz ,,Wiiste« tragen Das
ist mir jetzt viel wichtiger-, als wenn das Brot schlecht
is und stinkt. Das wird bei der guten Ernte baale
anders werden Was nützt aber die scheenste Ernte,
wenn sie uns die Rassen und Franzmänner weg-
fressen kämen. Da kann jede Woche eine Änderung
bringen Gott schiitze uns vor unseren Fremden
und Feinden, selber können wir uns nich mehr
schützen Ich bin blos neugierig, ob bei der Waffen-
ablieserung, meinem gutten Freinde, dem Sabeljürgen,
seinen Flederwisch und mir meine Gabel wegnehmen
werben: Dem Bliigher haben se ja vor Jahren schon
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Steuerbehörden ausgesetzt sind als solche, bei denen
der Geschäftsvorgang aus den Büchern nicht klar
ersichtlich ist oder zu sein scheint.

Welche der drei Arten von Buchführung für den
selbständigen Handwerker in, Frage kommt, kann
nicht zweifelhaft fein, wenn man sie sich schnell ein-
mal vor Augen führt.

Die kaufmännische Buch-haltung stellt alle
Ges ch ästsvorgänge und -ereignisse til-ersichtlich
dar, so daß jeder nur einigermaßen Sachkundige aus
einem Blick in die Bücher des betreffenden Betriebes
ersehen kann, wie der G a 11 g D e r Ge schäfte vor
sich ging und wie es mit dem derzeitigen Ver-
mögensstand des betreffenden Betriebes bestellt
ist, denn es werden bei der kaufmännischen Buch-
führung nur wirkliche, nicht aber erhoffte oder
beabsichtigte Geschäfte eingetragen, wie es D01
nüchternen Denkweise des Kaufmanns entspricht

Die V e r w alt 11 n g s buchfiihrung, die sich mit
der Rechnungsführung und Rechnungslegung einer
Behörde (Kammer, Korporation, öffentliche Kasse,
Gemeinde, Land, Staat usw.) beschäftigt, legt nicht
bloß auf einen ordentlichen Nachweis über Ein-
nahmen und Ausgaben Wert, d h auf den G a n g
der Geschäfte und den Vermögensstand,
sondern muß, da ja die Behörden in jedem Jahre
mit einer ganz bestimmten durch den Haushaltsg
plan vorgeschriebenen Summe auskomineu müssen,
über die vorgeschriebene-n Summen V o r-
tnerkung geben und die SDnrchfiihrxnng Der
vorgeuterkten Geschäfte vetbuche 11 Bei
der Verwaltungsbuchhaltung tritt also neben die
Notierung des wirklichen Geschäftsersolges die-—-
jenige des erhofften und beabsichtigten

Die te ch nisch e Buchführung schließlich, bei der
man zwischen der landwirtschaftlichen und gewerb-
lichen unterscheiden muß, will besonders den
E r t r a g bezw. den W e r d e g a n g jeder einzelnen
Ware erkennen lassen

Aus dieser kurzen Beschreibung schon ersehen wir,
«:«.1ß der neuzeitliche Handwerker, also derjenige-, der
allen Anforderungen des jetzigen Wirtschafts-«- und
Organisation-Flehen genügen will, sich eigentlich auf
alle drei Arten der Buchführung verstehen sie
wenigstens alle drei in ihren Grundzügen und die
 

sei-neu Sabul mal gestohlen und Die Anna im Scheit-
niger Park mit ihr-ein Bsratspieß is schon weggesteckt

Also, wer toeeß, was noch kommt-
Euer bis in den Tod getreuer Gabeljiirge.

fftbrifz einer Geschichte des Gewerbe-s
Von Dr. Richard Fichte-

(5. Fortsetzung-)

Die Anfänge dieser aufsteigenden Entwicklung
der Zünstse liegen im 13. Jahrhundert, in der Ver-
leihung von Körperschaftsrechten an die Zünfte. Un-
bescholtenheit, unbefleckte Ehre und guter Ruf waren
die Voraussetzung der Aufnahme in die Zunft.
Durch ein Eintrittsgeld mußte der Handwerker sich
»Eintaufen«. Söhne und Schwiegersöhne der zünf-
tigen Handwerker zahlten jedoch kein oder ein nur
sehr geringes Eintrittsgeld. Dies trug dazu bei, daß
das Handwerk sich in der Familie fortpflauzte. Das
erste Mal erhellt ans einer Zunftrolle der Stadt
Danzig zu Anfang des 15. Jahrhunderts, daß die
Aufnahme in eine Zunft auch Von der Anfertigung
eines Meisterstückes abhängig gemacht wurde. Die
Meisterprüfung, die erst im Laufe des 15.Jahr-
hunderts allgemein in den Zünsten eingeführt
wurde, hatte letzten Eudes den Zweck, die Kon-
knrrenz zu beseitigen Mit ihr in engstem Zu-
sammenhang steht die Anordnung einer Lehrlings-
und Gesellenzeit. In manchen «Zünften besteht
bereits die Bestimmung, daß kein Mitglied dem
andern die Kundschaft entziehen oder den Knecht
(Gehilfen) abwendig machen Darf. Die aus den
alten hoferechtlichen Jnnungen hervorgegangenen
Zünfte hatten ihren ehemaligen Herrschaften Ab-
gaben zu leisten Die Gerichtsbarkeit führte der frei
gewählte Zunftdorsteher aus. Die Erricl tungsur-
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kaufmännische ganz besonders eingehend kennen muß.
Denn in Bezug auf feine Wirtschaft kann es keinem
Zweifel mehr unterliegen, daß nur derjenige Hand-
werker, der auf Grund seiner kaufm än nisch en,
mit der nüchternen Wirklichkeit rechnenden Buch-
führung zu kalkulieren und abzurechnen weiß, den
harten Anforderungen der Zeit mit ihren Preis-
und Lohnschwankungen genügt. Zudem muß jeder
von uns in der Lage sein, im Vorstande einer Ge-
nossenschaft kaufmännisch Buch führen oder aber doch
zum mindestens als Genossenschaftsmitglied die
Buchführung und Bilanz seiner Genossenschaft über-
sehen, prüfen und beurteilen zu können. Was die
technisch e Buchführung betrifft, so kann es dem
größeren Handwerksbetriebe keineswegs etwas
schaden, wenn er durch diese Buchführung imstande
ist, die Betriebserfolge in ihren Einzelheiten darzu-
stellen und die in unserer Zeit durchaus notwendigen
Ersparnisse durch die sogenannte »Betriebsre.chnung«,
die ein Bild vom ganzen Werdegang des Fabrikats
gibt, regelrecht nachzurechnen.- Das hängt natürlich-
ebenfalls und zwar in noch höherem Maße als bei
der kaufmännischen Buchführung mit allen Fragen
der Kalkulation zusammen. Der Stellmacherbund
bezw. dessen riihriger Vorsitzender gibt schon seit
Jahren ein für den Stellmatcherhandwerker gerade-
zu mustergiiltiges vorgedrucktes Heft zur leichten, in
l Stunde erlerubaren technischen Buchführung
heraus, wobei zu bemerken ist, daß dieses Heft sowohl
technische wie kaufmännische Haudwertferbuchführuug
in einsachster Form verbindet als auch ohne große
Darstellung rubritmäszig anleitet und sofort von der-
1. Seite an in der Werkstatt in 2 Schablonen vom
Meis:er, Gesellen und Lehrling zur Unterrichtung des
Meisters praktisch dient. Also kein noch so kurze-s-
Lehrbuch, sendet-n ein Werkstattheft.

Und die V e r w a l tun g s buchführung? Was
hat denn der Handwerker mit dieser zu tun? Nun,
jeder Handwerker kann in feinem Leben mit ihr in
Berührung kommen. (Eigentlich war es auch früher
schon so. Ebenso wie der· Handwerker einer Ge-
nossenschaft angehört, ist er in Jahresfrist ohne
lklnterschied wahrscheinlich auch Mitglied einer
Jnnnng. Und diese Junuugen werden, genau so
vie es jetzt schon § 1000 R. G. O. von der Zwangs-

kunde, die meist auch die Satzung enthielt, hieß
Zunftrolle Für Gewerbe, die an einem Orte nur
wenig Vertreter hatten, gab es keine Zunft, so daß
zwischen zünftigen und nichtzünftigen Gewerben
unterschieden werden kann.

Die Zünfte jener Zeit verfolgten neben wirt-
schaftlichen auch gesellige und fromme Zwecke. Jede
Zunft hatte ihren Heiligen als Schutzpatrotr Jede
Zunftversammlung begann mit feierlichem Gottes-
dienst und endete mit geselliger Veranstaltung Zur
Förderung wohltätiger Zwecke bauten die Zünfte
Krankenhänser, in denen jeder mittellose selbständige
Handwerker aufgenommen werden konnte. Mit der
Erstarkung der Zünfte entwickelten sich auch verschie-
dene, mit ihnen nicht in unmittelbarem Zusammen-
hang stehende Unternehmungen, die Kaufhäuser, die
Tuchhallen oder Gewandhäuser, die Gewerbehallen
der Bäcker, Fleischer usw.

Jn den unruhigen Zeiten des 13. und 14. Jahr-
hunderts war es natürlich, daß die Ziinfte sich zum
Selbstschutz bewaffneten. Anfangs waren die Hand-
werker nur mit Pfeil und Bogen, Armbrust, Streit-
axt und Spießen bewaffnet; Lanze und Schwert war
die den Rittern vorbehaltene Waffe. Bald riiclten
sie aber zu Pferd oder auf Heerwagen gegen den
Feind aus, bewaffnet meist mit Gleven, den 5—·6
Meter langen Lanzen. Die Handwerker jeder Zunft
bildeten ein Fähnlein, das sich unter eigenem Zunft-
banner fcharte,"der Zunft«vorsteher, der Meister war
ihr Hauptmann

So stellten- die Zünfte ihrem Schirmherrn ihren
Heerbann, und je nachdem der Erfolg auf ihrer oder
der Gegenseite lag, erweiterten oder verkümmerten
Ch nach Beendigung der Fehde ihre Rechte. Wich-

tige politische Rechte hatten sich schon frühzeitig er-
stritten die Zünfte in Illin, Freiburg i. B., Reut- 

„Schleifen Handwerk und Gewerbe«

innung verlangt, einen Haushaltsplan aufstellen
müssen und werden ebenfalls, wie es schon heute die
§§ 1000 und 83 Abs. 2 Ziffer 8 R. G.O. fordern,
Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung vorzu-·
nehmen haben. Die Handweristammern sind des-
gleichen zur Aufstellung von Haushaltsplau und
Jahresrechnung verpflichtet nnd diese muß der neu-
zeitliche Handwerker ebenfalls lesen und nachprüfen
können, damit er weiß, wozu er feine Beiträge gibt
und wie diese Verwendung finden. Und was für
eine Buchführung haben denn Junung nnd Hand-—
werkskammer anders als die Verwaltungsbuch-
führung, die, wie oben gesagt wurde, neben dem
wirklichen auch den erhofften und beabsichtigten Ge-
schäftserfolg darstellen soll? Wenn jeder selbständige
Handwerker wenigstens etwas von dieser Ver-
maltungäbnchfiihrung berftänbe, so erübrigte es sich,
daß so oft Anfragen an die Handwerkskammern ges-
langen, die Aufklärung über die einzelnen Hans-
haltspläne verfangen.

Die Buchführungsfrage ist für den Handwerker
heute ebenso wichtig wie die Lehrlings-, Rohstoff-
und Lohnfrage. Deshalb soll er den Zeitnotwendig-
teilen auch in dieser Frage Rechnung tragen.

L. Ehnchen.
III-Illllnlducs Isr- sk stinkt-I Isssssssssssssssssssssss

Flug-laute Hier-lang u.ctetanderungs

Errichtung einer Gerberschule in Nordamerika

Welche Aufmerksamkeit die Amerikaner ihrer
Gerberindustrie zuwenden, geht daraus hervor, daß
der lisjerberverbaud eine Gerberschule mit seiner
finanziellen Unterstützung einrichten will, die einer
größeren Universität augegliesdert werden soll. Der
Rektor der Columbia Universität in New York hat
bereits seine Zusage zur Angliederung an diese Uni-
versität gegeben.

Das Holzhaue-

Die Banwseise des Holzhauses hat sich aus dem
Blockhausban entwickelt Sie ist dann durch deu-
Schrotholzbam in neuerer Zeit durch den besseren
vorteilhafterenOBUhlensban wesentlich verbessert wor-

lingen, Weil nnd Eßliugen. Sie waren schon gegen
Ende des 13. Jnhrhunderts im Rate ihrer Städte
vertreten

U].

Die Zunftkätnpfe.
Die deutsche Geschichte des spätere-n Mittelalters

ist angefüllt von den Kämpfen der Könige gegen die
Päpste, während die Fürsten und Stadtherren diese
Ablenkung ihres Königs von den innerdentschen An-
gelegenheiten benutzten, um in gegenfeitiger Fehde
sich die Macht streitig zu machen. In den Städten
mußten die freien Bürger für den einen oder andern
Anwärter um die Herrschaft Partei ergreifen. Be-
sonders galt dies von der organisierten Bürgerschaft,
den Zünsten Sie taten dies um so lieber, als der
Geist der Zeit ein allgemein kriegerischer war, die
Zünfte, wie schon erwähnt, durchwsegs bewaffnet
waren, und sie aus der Beteiligung an diesen
Kämpfen in Gestalt von Privilegien des Siegers
Vorteile für sich erhoffteu. Fiel aber zeitweilig jener
äußere Anlaß zu Kämpfen fort, so stellte sich inner-
halb der Städte ein innerer Anlaß ein in dem
Widerstand der alten Patriziergeschlechter gegen das
Auftrnuneu einer neuen städtischen Macht, ein An-
laß, der oft zu nicht weniger blutigen Kämpfen
führte, zumal die s130trigiergefchlechter in der bereits
in hoher Blüte stehenden Hansa stets einen Rückhalt
fanden. So findet das ganze 14. und 15.Jahr-
hundert diie Ziinfte entweder an Streitigkeiten der
Könige nnd Fürsten beteiligt, oder in Kämpfe mit
den alten Geschlechtern der eigenen Stadt verwickelt.

Als in Braunschweig nach dem Tode des Herzogs
Wilhelm die Zünfte für dessen Bruder Albrecht gegen
seinen Bruder Heinrich sich einfehten, wurde die
Stadt von der Hansa, die im anderen Lager stand,
verfehmt, wir würden heute sagen, bovkottiert. In
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den. Eine wirtschaftlichre und bessere Bauwekse
hat sich aber erst durch den Fachwerisvan ans-ge-
bildet, welcher ja nach der Bestimmung des Ge-
bäudes mit äußerer und innerer Verscl)-c:lung,s sowie
einer Ausfachung versehen wird. Für zerlegibare (Sie;
bäude wird zur Erleichterung der Fortschaffung nnd
der Aufstellung der Tafethan angewendet, wobei
Wände, Dach, Decken nnd Fnßvöden und somit das
ganze Gebäudko ohne Gerilplpe aus« einzelnen mit-i
einander verbundenen einfachen oder doppelwans
digen, gegebeneufalls mit Hohtfchicht nnd Papier-
oder Pappe-Einlagen versehenen handlichen Tafeln
zusammengesetzt werben.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika,
wo der Holzbau noch eine bedeutende Rolle spielt
und sich demgemäß eine zwkarkentsprechende Blank-
weis·e, namentlich was Landhäuser anbetrifft, aus-
gebildet hat, werden die Flieh-werte meistens ohne
Riegel und Strebenveribindungen hergestellt. Letz-
tere werden durch die beiderseitigen Wsandvertleis
dungen, deren Bretter nach anderen Richtungen,
also sich kreu.z-eutd, verlaufen, ersetzt. Die werkgerech-
ten Holzverbindnngeu der alten Welt fehlen, man-
gels genügend vorgesbildeter geschulter Werkleute fast
vollständig Man verläßt sich auf die Nagelung und
die Anwendung, unter Umständen nicht unzweck-
mäßiger, eiserner iieribinbnngäfttiefe. Die Fach-
werkswände werden üblichen-arise meist nicht aus-
gefüllt, was inbetreff der Stantdfestigkeit und der
Brandsicherheit des Gebäudes nachteilig sein kann.
Zur Dichthaltung und Verkleiduug der Wände wer-—-
den zugeriehtetes Baupapier und Baulpsalplpen ver-
schedener Arten in ansgedehnter und zweckmäßiger
Weise benutzt. Die amerikanischen Baupappen ble-
stehen, um ihnen mehr Dicke zu geben, vielfach aus
einer stärkeren iJlittelschicht gering-wenigen Stoffes
und dünneren Auszenschichten besonderer Zusammen-
setzung, welch letztere, je nach den Zwecken noch be-
sonders zugerichtet und gegebenenfalls auch gefärbt
sind.

Kurse für Auswanderer
hält die ,th)ekgstelle Breslan des Reichstvanderungss
anltrs ab. Behandelt werden Sprachen (Russisch,

Brügge organisierten die Ziinfte den Widerstand
der Flandern gegen die französische Ritterschaft.
00 000 flaudrische Ziinftler brachten unt-er Führung
der Handwerksmeister “Bieter von Koning nnd Jo-
hann sBrotml, die dafür von Wilhelm den Ritterschlag
erhielten, den Franzosen in der Sporenschlacht von
Kortth so genannt wegen der 7000 erbeuteten
Rittersporen, eine vernichtende Niederlage bei.
(1302.) Die nächste Wirkung dieses Handwerkersieges
machte sich bald im übrigen Deutschland —Flandern
eehörte damals bekanntlich noch zu Deutschland m—
bemerkbar-. In dem nahe gelegenen Trier versagten
die Ziinste die alten lsieschteelltetz nnd dem Erzbischof
blieb nichts übrig, als den Ziiusteu die Errichtung
einer neuen Ratsbank zü· gestatten. In Koblenz ges-
laugten die Fäuste auf ähnlichem Wege zur Macht.
Eine zweite große, von den Zünften entschiedene
Schlacht war die von Aluvfingen oder Mühldorß
l:-322. Jn dem Königsstreit zwischen Ludwig von
Bayern und Friedrich von Osterreich hatten· die
Zünfte für Ludwig, die Patrizier für Friedrich
Partei ergriffen. Ludwig siegte. Besonders hatten
sich die Münchner Zünftie,- und unter ihnen die
Sanerbäcker, wie die Bäcker zum Unterschiede von
Zucker-härtern lKonditoretO genannt wurden, hervor--
getan, fo daß thdwig ihnen das Recht verlieh, in
ihrem. Banner, auf den Tilltargefäszen der Brüder-«
schaft in der Augustinerkirebe und am Bäcker-
hänscheu den taiserlichen Adler zu führen. Als
dann der Papst den Kaiser in den Bann
tat, und die Fürsten und Herren von ihm ab-
fielen, bezeugteu die Ziiustie durch mannhafte Treue
ihren unverfälscht deulschen Sinn für » leierechtigkeih
Dankbarkeit und persönlichen Illintx Ja in vielen
Städten wagte die Geistlicbteit gar nicht, »den päpstss lichen Bann zu verkünden. lForts folgt.)
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in
30 Stunden und Vorträge (über Erd-kuntde, Staats-
Spanisch, Englisch, Portugiesisch für Anfänger)

»Seht-stimmt Handwerk und Gewerbe«

Gewerbebetrieb an Sonntagen in Badeorten

» . ‚. » , ,, Aufgrund des § 1050 ber Gewerbeordnung estatte ich,
form- Wahrung- Rechtsverhalmiile Kirche und daß im audeisgcwexbe ein nicht beschränkt« Ge-
Schule, Hygiene, Kliina, Bodenschätze, Industrie, werbe etrieb IU Offenen Vetkans tollen
Handel, Sie·d-lungen, Errichtung einfacher Bauten,
Ackerbau, Viehzucht, Paszvorschriften) in 30 Vor-
trägen. Je 1 Sprachrstnnde und l Vortrag findet
an den Sonnabeiiden von 7 bisit Uhr abends statt.
Näheres teilt tdie genannte Ztveigstelle, Breslau,
Kaiser-Wilhelm·-Platz 20, Zimmer 28 (7 Uhr vor-m.
bis 3 Uhr nachm» Sonntags 11 bis 12 Uhr vorm.)
auf Wunsch mit. ldber das Handwerk im Auslande
wird der auswanderungswillige Handwerker wahr-
scheinlich nichts zu hören bekommen. Man ist dies
aber schon gewöhnt .

Brut den iiziiiidiiirriim
that-unmünan E

Issssssssss Ists-Intuitqu IIIIsssssssssssssssssssssss

Schuhmacher-«Verbaiidstag
Der Provinzialverband schlesischer Schuhmacher-

innungen ladet zu seinem 10. Verbaudstage am 30.
unb 31. August 1920 nach Hirsch-dem i. Riesengeb
(iSaal des Konzerthauses) ein.

—

Reichsverband des deutschen Handwerks

Vom 8. bis 10. September 1920 tagt der Reichs-
verband in Jena.

Zeiteinteilungstplan

Mittwoch, den 8. September,
vorm. 9 Uhr Vorstandssitzung des Reichsverbandes

des deutsch-en Handwerks,
vorm. 11 Uhr Ausschußsitzung des Reichsverbandes

des deutschen Handwerks,
nachm. 2 Uhr Vorversamiuslungi der einzelnen Wahl-

gruppen des Reichsverbandes (also des Hand-
werks- und Gewerbekaminertages, der Gruppe der
Fachverbäude usw.).

Donnerstag, den 9. September,
vorni. 9 Uhr geschlosseue Mitgliederversammlung

des Reichssverbandes Für diese Versammlung
steht der ganze Tag zur Verfügung

Freitag, den 10. Septemiber,
vorni. 9 Uhr öffentliche Hanptversammlung

Tagesordnung

für die Bollversainmlung des Reichssverbandes des
deutschen Handwerks Freitag, den 10. September,

vormittags 9 Uhr.

I. Die Neugestaltung der Organisation des
Handwerks

Ll. Die berufliche Organisation, Berichterstatter
Dr. Mensch-Ha«iiiiover.

2. Die wirtschaftliche Organisatiin Berühm-
-statter Shiidikus Budjnl)ii-Haniiover, Mitbe-

richterstatter iShudikus Dr. Knoblauch-
München.

II. Sozialisieruiig und Komniunalisieruug, Be-

richterstatter Justizrat Professor Dr. Criiger-Berlin.
III. Neuregelung des Lehrliiigsswesens, Bericht-

erstatter Obermeister Thierkops-Magdebnrg.

skimitiche gemachten
Schneider-Zwangs-Innung in Striegau
Die den Kreis Striegau mit Ausnahme der Orte

Hohmsberg Oels und Ulkersdorf mit Folgenhäu er um-
fassende SchiieidepranZsinnt n in trie-

- au hat die Einbeziehung der amenschnei erinnen in die
Zwangsinnung erneut beantragt. eFür die Ermittelung- ob
d e Mehrheit der beteili» ten Gewerbetreibenden diesem An-
trage zustimmt, habe i den Stadtbaurat Herrn Glaß »in
Striegau zum Kommissar bestellt.

Breslau, den 5. 8. 1920.

· Der Regierungspräfident·

 

 

an allen Sonntagen bis zum 15. Novem er 1920
in Vadeorten, Luftkurorten und Plätzen mit
starkem Touristenverkehr, sowie in den auf den Verkehr mit
der Landkundschaft angewiesenen Orten bis zu 10000 Ein-
wohiiern höchstens zwei Stunden sonntäglich jedoch nicht
nach zwei Uhr nachmittags mit der N aßgabe stattfinden
darf, dasz Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter höchstens an
lebe? dritten Sonntage zur Beschäftigung herangezogen
wer en.

Die Festsetzung bar Lage der freigegebenen Stunden
bleibt den Polizeibehörden überlassen. Die Ge äftsss
stunden sind jedoch derart zu re eln, daß sie, wenn iie vor
dein Hauptgottesdienste liegen. piitestens eins halbe i tunde
vor dessen eginn endigen, und wenn sie nach dem- Haupt-
gottesdiengte liegen, frühestens eine halbe Stunde nach
dessen En e anfangen.

Die Bekauntmachung vom 14. November 1919, Amts-
blatt S. 384, bleibt unberührt.

Breslau, den 9. 8. 1920.
Der Regierungspräsident. _

Z

 

Prüfung im Hufbeschlaggewerbe
» Die nächste Früfun g über die Befähigung zum Be-

triebe des Hu f« e s ch l agg ew erb es vor der staatlichen
Prüfungskouimission zu reslau findet Donnerstag, den
14. thober 1920 vormittags 8 Uhr in der Werkstatt des
Schniiedemeisters Paul Hoffmann in Breslau, Sonnen-
stra e 35/37, ftatt.

‚miebe, bie zu der Prüfung zugelassen werden wollen,
haben den Nachweis zu erbringen, daß sie das 19. Lebens-
fuhr vollendet haben und sich mindestens die letzten drei
Monate vor der Meldung zur Prüfung im Regierungs-
bezirl Breslau aufgehalten haben-

»Die Mel-dringen zur Prüfung sind an die staatliche
Prufungskomniission für Hufschmiede nach Breslau 19,
Regierungsgebairde am Lessiiigplatz,» Geschäftszimmer 26,
mindestens vier Wochen vor der Prüfung unter Beifügun
dieser Nachweise,»eines selbstgeschriebenen Lebenslauf-Z un
ihrer Zeugnisse uber die erlangte technische Ausbildung,
sowie unter» portosreier Einsendung von zwanzig Mark
Prufungsgebuhren n: richten. Gleichzeitig ist die Erklärung
abzugeben, daß sich her Meldende

1. innerhalb der letzten sechs Monate nicht erfolglos einer
Hufbefchlagsprüfung unterzogen und

2. eine Fachausbildung bei einer Lehrschmiede oder
Innuirg (Fachknrsus) nicht genossen hat.
Breslau, den 2. 8. 1920.
Der Vorsitzende »der staatlichen Prüfungskemniission

für .fguffehmiebe zu Breslau.

Nachtrag zum Ortsstatut für die städtifche
Fortbildungsschule in Breslau

vom 26. März 1919

20. April 1913.
Auf Grund des Gesetzes betreffend »die Erhebung von

Beitragen ftir die gewerblichen und kaufmännischen Fort-
bildungsschiilen vom 1. August 1909 wird unter Zustim-
mung der Stadtverordnneu-Versammlung für den Ge-
meindebezirk Breslau folgendes festgesetzti

Artikel I.
§ 5 erhält folgende Fassung:

 

 

s Absatz 1.
Für jeden die gewerbliche Fortbildungsschule besucheiiden

Schulpflichtigen hat der Arbeitgeber halbährlich 5 „lt, für
jeden die kaufmännische Fortbildungsschule besuchenden
Schulpflichtigeu halbjährlich 15 J! Beitrag zu zahlen.

Absatz 2.
Zur Zahlung des einem“; ist der erste Arbeitgeber ver-

pflichtet, bei deiii der Schulpilichtige im Laufe des Schul-
halbjahres beschäftigt ist. Bei auf Antrag zugelassenen
Schülern (§ 4‘) ist zur Zahlung des Beitrxages ‚er Antrag-
steller verpflichtet A t

t er i l m.
Dieser Nachtrag tritt am 1. April 1920 in Kraft-
Breslau, den 22. April 1920.

Der Magistrat hiesiger gauptstadr
gei. Dr. Wagner. z. Zillmer.

Vorstehender Nachtrag wird hiermit genehmigt.
Bresl·a·-.i, den 18. Juni LILZ

Der Bezirksanssihiitzj zu Breslau.
e.gez. L o

Die überaus ungünstige Beriiiögenslage der Stadt
Breslau hat uns gezwungen, die von den agniannijchen
Arbeitgebern zu erhebende Gebühr für den efuch ihrer
der Fortbildungsschnlpflicht unterliegenden Arbeiter, Lehr-
linge und Gehilfen mit Wirkung vom 1. April 1920 an
durchweg auf den geseklichen Hö stbetrag von jabrlich 30 all
für«« jeden Schüler e tzu eben, o dass die Staf elung nach
Gewerbesteuerfätzen in Zukungt weg am. Ferner haben
wir beschlossen, von demsel en eitpunkte an in" den
gewerblichen Zonbildungsschulen en geseklichen geehr-

trag von ehn Mart jährlich für eden n er

Nr. 21

Diese Gebiihren werden am Endezu er en. _
jedes ulhalbjahres mit je 15 „lt unb d .116 erheben
werden. ist der Arbeitgeber, der denZahlungspflichtig _ __ «
Schulpfliihti en in; Laufe es Halbjahres zuerst befchastigt
und war o ne Rücksicht darauf, ob er nur probeioeiie oder
nur urze Zeit beschäftigt wird. Durch Veriiiitt«:luiig. der
Schule werden den Herren Arbeitgebern zur Feststellung
des Schulgeldes nach den« Somnierferien Zettel angehen, in
denen wir die genaue Anschriit des Arbeitgebers und ins-
besondere sdie genaue Bezeichnung der Firma, ivo es sich um
folche hanbelt, ein utragen bitten. Im übrigen erteilt das
Magistratsbüro X 11, Berliner Platz 1a 3 Treppen, nähere
Auskunft . ·

Breslaw den 13. Juli 1920.

Der Magiftrat.
3. 2L: gez Zilltnen

  

Haltung von Lehrlingen
Auj Grund des § 128 Abs. 2 der Gewerbeordnung ver-

vrdne ich hiermit für den Umfang des preußischen Staates:
Zm Bäckerei-, Konditorei- und Pfeffer-

kü lergewersbe in Brotfabriken, Ketsss
fabriken und allen sonstigen Anstalten und
Betrieben, in denen Ba waren gewerbss
mäßi hergestellt werben, barf nur je ein Lehr-
lin g e n« eftellt und beschäfti t werden. _

Diese orschrift findet keine Anwendung auf Betriebe,
in denen bei Inkrafttreten dieser Anordnung bereits mehrere
Lehrlinge gehalten wurden. Neueinstellungen von fix-ehr-
lingen dürfen in solchen Betrieben erst erfolgen, Wenn die
vorhandenen Lehrlinge sämtlich ausge ern-: haben oder sonst
in rechtsgültiger Weise aus dem bestehenden Lehrverhältnis
ausgeschieden sind. Alsdann dürfen auch Betriebe dieser
Art nicht mehr als einen Lehrling halten-

Mehrere von demselben Unternehmer an einem Orte
betriebene Werkstätten, Einrichtungen oder Fabriken, oder
ein Betrieb mit mehreren Zweigstellen, auch wenn diese
nicht nur Verkaiissstellen sind, sondern mit Werkstattanlagen
verbunden find, sind im Sinne dieser Anordnung als ein
Betrieb« zu behandeln. Das Gleiche gilt für den Fall. dafi
von einem Unternehmer am selben Orte mehrere der unter
diese Verordnung fallenden (bewerbe, z, B. Bäckerei und
Konditorei. betrieben werden.
tDiese Bestimmungen treten mit dem Tone der Ber-

öffentlicbung in Kraft und gelten zunächst bis zum 30 Sep-
tember 1923.

Berlin, den 1. 7. 1920.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Die künftige Zutrilung von Rohteer
an das Dachdeckergewerbe

Auf Grund einer Verfügung des Reichswirtschaftsss
ministeriums soll die Zuteilung des dein deutschen Dach-
declerhandwerke zur Unterhaltung vorliandeiier Pappdächer
oder zur Ausführung neuer Pavvdäiher zufallenden Teeres
künftig durch die neuerrichtete Zeiitralwirtschaftsstelle des
Wirtschaftsbundes des deutschen Dacldeckergewerbes (Wi-
beba), Abt. Teerzentrale und Rohstofi eschasfung, G. ni. b.
H. erfolgen. Die Abgabe an die einzelnen Dachdeckungso
betriebe erfolgt aus Grund eines noch festzustellenden
Schlüssels von einzelnen Gaswerken der verschiedenen
Kamiuerbezirke des deutschen Reiches gegen besondere Zu-
weisungsscheine Die Erteilung der Bezugscheine für Roh-
teer ur laufenden Unterhaltung von bereits vor-
han enen Pappdächern kann erstmalig nur
auf Grund eines Antrages stattfinden. ·

Antragsvordrucke sind unverzüglich dur die Wirt-
schaftsstelle für das Mittelschlefische Handwer zu beziehen
und ausgefüllt an die genannte Stelle wieder eitrikzureichem

Für Zuweisung von Teer zu N ene inbe . nngen
v on Pappdii ch ern ist ständig ein Sonderantra er-
forderlich Vordrucke sind ebenfalls von der Wirts aftsss
stelle zn beziehen-

Siimtliche Inhaber von Bedachungsgefchäften des
Kammerbezirks Breslau werden auf die Neuregelung der
Zuteilung von Rohteer hiermit hingewiesen und ersucht,
möglichst bald mit entsprechenden Anträgen —- sosern ein
diesbezügliches FormUIar noch nicht ausgefüllt ist —- an uns
heranzutreten.

Wirtschaftsstelle für das Mittelschlesisehe aiidwerk,
G. in. b. H» Sitz Breslau. H

F. berufe.

I Ehrentafel i

Egn den Monaten Mai und oJuni 1920 haben folgende
Han werksmeifter und Gesellen Jubiläen gefeiert:

1. ber Buchbindernieister Theofil Kant aus Diesdorf,
Sir. Striegau, das 50 jährige Berufsjubiläum,

2. die Schneidernieister ulius Sonntag aus Zobten,
Hermann Fiebig aus « obten, Au ust Roßinann aus
omanze, Ernst Leopold aus chiefersiein, Karl

Mende aus Schwentnig und Karl Bieiiert aus Kro el,
sämtlich Kr. Schweidnitz und der Tischlernieiter -o-
ann Thenner aus Lewm, Sir. Glatz, je das 4 jährige
eisterjubiläum,

3. der Bäckermeiter Gustav Wobst aus Damsdor.f, Kr.
Striegan, die z leischerineister Karl Vogt aus Stephanss

 

  hain, Wilhelm Huld aus Jiigranisdorf, Oerinann Huld
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aus 811011011,iämtliänm66lneibnig‘, und Ernst-
Rose aus Waiigerhn Breslau, die .-)iüllernieisterl
Ernst Grundmaun aus Hiinern, Sir. Wohlau, Paul
Fröhlieh aus Bernau i· d. Mark, Adolf ’R’ubigft) aus
Jackiichönau, Kr. 81eslan und Wilhelm Rahner aus
Strehlitz, Kreis Siliweidiisitz, der Schneidermeister

5 August Jung aus Rogau-Rose«nau, Kr. Sil)weidnitz, der
Brichbinderobermeister Oskar Wiistrich aus Vreslau,
der Tischlernieister Paul Loren aus Bockau, Kreis
Striegau, und der Oberineister Paul Müller aus Neu-
markt, der Stellmacherineister Karl Pollozek aus
61111111111, Kr. Namslau, :.er Klempnermeister Julius
Konrad aus Neuinarlt, und der Frisörnieister Paul
Hirschberg ans Nainslau, je das 25jährige Meister-
jubiläuni,

E. der Schriftseizer Karl Maiwald aus Schweidnitz, der
Qbermaschinennieister Fritz Chemnitz aus Schweidniizd
der Tapezierergehilfe Gustav Jerusel aus Breslau un
der Schuhmacher-Werkmeister Heinrich Gärtner aus
Breslan, je das 25 jährige Gesellenjubiläum

Säiitliche Jubilare wurden von der unterziichneten
Kammer durch überreichung von entsprechenden Dipiainen
ge rt. .

er81213km, den 19. August 1920.

Die Handwertslammer.-
E. Weigel, Dr. Paeschke,

Barsltzender“i. ‚8. Syndikus.  

»Schlesiens Handwerk und Gewerbe-« « T .

IIIIIIIIIHII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:

: :

; jAusliunstei für alle Tagessragrii ;

Herrn M. in Br.: Bauhandwerler, welZFeAbsolventen
einer Baugewerkschule sind, brauchen bei der eisterprüsung
die praktische Klansurarbeit nicht an uführen. Auch in den
mündlichen Prüfungen sind Vereinsadgungen der Prüfungs-
gegensstände Ihnen zugebilligt.

Frau 8. in G.: Wenden Sie sich an die Güter-Ab-
teilung der Handwerks-Stummen welche die Rechnung prüfen
wird. Die Kosten sind unbedeutend

Frl. H. in W.: Die Lehrzeit für weibliche Lehrlinge ent-
spricht der Lehrzeit der männlichen Lehrlinge. Die Regel
åst drei Jahre, länger als 4 Jahre darf die Lehrzeit nicht
auern.

Herrn L. lii 66.: Die Beauftragten der Handwerks-i
kaniiner haben selbstverständlich die Berechtigung Hand-
werksbetriebc zu revidieren. Sie müssen sich legitimieren
durch die Beaiistragstenkarte

Herrn 66. 1118 :Die Handwerkslamnierbeiträge sind
Steuern. Wenn dieZahlung verweigert wird, ind die
entsprechenden Zwangsmaßregeln zulässig. Die eiträge
werden nicht von der Handwerkskammer, sondern von den
Kommunen eingezogen

.L. in Q: Der Reichswirtschaftsrat ist das neue  

7

einzelnen Beruusgruppen. Es sind auch in dieser Körper-
schaft Frauen itglieder.

Herrn H. in B.: Das Erholungsheim in Schreiberhar
ist Eigentum der Handwerks aiiiiner zu Liegnitz, das in
Neu-Falkenhain Eigentum des Jnnnngs- Ausschusses z·r.
Breslau Soweit uns bekannt ist, betragen zur eit die
Verpflegungssätze in Neu-Falkenhain 15 Mk» in S reiber-
haun 20 Mk. für den Tag

Lehrling M. in Vr.: Nach Ablan der ver tragsmiiß’1g
festgesetzten eit ist die Lehrzeit beendet. Der Lehrling so
sich der Ges lenprüsung schon im eigenen Interesse unt-er-
iehen-.

z Herrn .Kn in 6: Wir empfehlen Ihnen bei der Wirt-
schaftsstelle für das niittelschlesi sche Handwerk, Breslau II,
Bluuienstraße 8, anznfragen, ob ihnen das gewünschte
Material verschafft werden kann.

Herrn 6. in L.: Sie haben Recht, die Holåpreiseijin-d
hiinnielfchreiend. Daß die Regierung und 0111111111101-
verwaltniigen aus Profitsucht sich leider auch daran be-
teiligen, ist sehr bedauerlich.

Frau H. in M.: Ein Kursusn zur Vorbereitung siir die
Ellieisterpriifung für Damen findet im Herbst statt _

—----—..-.
  —-

Verantwortlieh silr den redaktionellen Teil611111111118 Dr. Walier
Paeschke 11. cyndikus Walter 80101101, siir den Anzeigenteil
Paul Keil. Verlagu. Druck Groß, Barth ä- Coinp. W.Friedrich

sämtlichin Breslaii. —-
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M« YÆÆZHM seilleifflcinc
einer a gra an 2| == Es

Spielplan sammt-le 23 August =-„im! etwas beschädigt Z
SICH Es Z 45immDurdImciier Z

Ein Filmspiel in C Akten ? IUllussckeydc Z
Titelrolle. =—.: E

Ganrad Heidi Eng“ l- Z
Mai-sit Barnay du Flut-i

Ferner:

iiieBeriinefiIange’“
1 Streich:

hatte alsScshnlschreck

Ohlauer Straße U /23

2:“__—
__—“II

IIIIII
IIIIII

IIIII

Achtunng

 

pre sen lauft Hirsch Wesg,
Breslau 6, Jahnstraße 1 /24

Telephon: Ring 6871.
 

 

 

   
 

 

· "«-«
,

Bist111:Eier Kriegsaaieihe
11: rRegister-litt spwslzlkkvkeik IT Zins-TM

(Promenade) lsagblrr ästCoj “l

Täglich steten-netzt »i- «
Kapelle Kralewslcn

. I I Die billigste IGesangsenniagen . II Bezugsquelle l.

EG.rWiederverkäufer, Schuhmacher,    Eintritt 50jfg- _ _
‚ 6.:- sen skkzsenliändleyttausierer undaIIe

» — -' - Hausschuster ist

ans-so Juttner Ring 7
Schnhmacherbodarism h! , Leder-

_ handlnng und Ausschnitt.

IF Quecksilber H
älnllko O o K110 26’- Mko

up er o o
Messing l : 4:25 ::
Blei. . .

kauft Metallkontor
Albrechtstraße 54.

 

EintrianEngel-rinn-
IDIOSBHQNMJLQ
Sie-bemittean

taktigt Gustav Lebst-gerät
Breslau Xiil, Neudoristr. 72

Fcrnrui: Ring 1792.
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tm im: . . 111111 27,-— 1111-1.
H Die Streiche 1121SLotto Bach nach Uplek . « 8,80„

dem gleichnamläfn Roman von Einige-Iß l. „ Läg „
Ofgy. e

"2.; Titelrolle: Müde 1711611110111. ley .9 « : 3;... :

Beginn der Vorstellung-m Zins . . „ 2,75 „ _  
Wochentags 4, 6 und 8 Uhr. Wetßmeiall

. sollst-Es ab 3 Ulm an aller Art Lumpenzu.556“: «

wirtschaftliche Parlament bestehend ausMitgliedern der

 

 

meisier Halspaap).

JofUnterbersiehf Llorfitzender    
 

Dienstag,den7.September 1920 abends 7 Uhr
im großen Saale des Vinzenzijnauses

ZssenilicheHandwerker
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeder selbstandige Handwerker ist eingeladen.

Tagesordnung-

1. Mietshöchstpreis-Verordnung und Arbeitslosigkeit (Berichterstaiier: Architekt und Monter-

·2. Submissionswesen und Wiederaufbau (Berichterstatter:
Tischlermeister Kreischmar). — Freie Aussprache

Zwangs-Ausschuß zu Breslau

  

    

         

        

   

 

Innnnnn

Tapezierermeister M a n n und

W. Baranek, 611111111115.

 
 

 

 

Hltmetalle
Kupfer Messing, inn,
Blei und alle anderen etalle
sauft R. Jandel,
Metalle und Hütten-Erzeugnisse
Breglau l Herrenstraße 3/4

und Liing 7, Hos.

    
  
  

 

 

Bilanz- imd

Juli-es Seien-Fris-irrer-asiat- I

Werkzeuge und Werkzeugmaschinen

Vollliändige WerkltattsEinriditungen
für Tifchler, schlossen Mechaniker, Klempner, Inliallateure, Elektrotechniker

Werkzeuge in Präzifionsausführung

 

Ohlauerftraße N1. 21...23

jeder Art für alle Berufe

Metalle 

  
Sienerlneraiung
Verbandgs Dr. Oberst
Revisor

Kupfer, Meifing, leufilber, Aluminium, Blei,
in Bledwn, Drähten, Stangen und Röhren.

Meß= und Sdmeidwerkzeuge

Zinn, Zink, Ellen und Stahl      Breslau li, Neudorfstrasie 2
 

 

 
 
f

 

rnzninnc
Spezialität; Eichen - Furniere

sei-soci- um: Zeigt-sonan zu billigen Frauen
ß8666666.

Hist-ein- und Furniere

BRESLAÜ 111, Michaelisstrasse 20/22
Telefon Amt Ring 5946

DIE-III .

 

  
  

 

Nach Ausgabe meiner Praxis in Thoru habe ich das Mira des Herrn
Instizrats Sommerop

in Breslaiy Lukbilßckstraßc 8-9, II" an der
Magdaieneiitlrche,Fernst-in Ring 10370. übernommen 36 1mm
auch dessen Praxisab.

Stenzel, Rechtsanwalt mid Notar
in 18mm.

888882888888888
Drahtzäune, Tore, 6111211,-

alle Arten oon Gittern
liefert billigst bei bester Ausführung
" « Breslau lli,

Jullus meyerl Siebenhusener Str. 32.
Telephon: Ohle 783.

FLFWFFFEFIZELZ
 

 

Stadt- und 1111110211111116118110101'111111'11

Graß Barth K Comp. WFriedrich
lllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Orcsiau 1, Herreiisirafze 20
Fernfprechsnnschiilsse Ring Clr.dglo und 6211

Ltthographie / Stem- und Offsctdruck
Gigene Schrifigießerei / Galnanoplasiil

Stereotopie / Guchbiiidcret

Oerlags-Iiistalt   
Futterstofie BEIDE Spezialität: echte Knöpfe
Reinlein. ii. ilischware, liess-innen Werkstatteinricht.
Slmtl. Zutaten liir Umson- u. Damenschneider.empfiehlt  , w. Kirchhof Breslau l. Altbüner-Ohle ll und

flammen! 81. (legt. 1850. 7111311133486   

Breslau l,
Taschenstrasse 9.SiegfriedUcko Fernspr.: Amt Ohle 1890.

Für Schuhmacher sämtliche Bedarfsartikel,

MasmSchäite, Lederhandlung.



8 « „Schießen handwerk und Gewerbe« an 21

Bete sssks.:·-elrwasst: Breslau Io Leipztger, Werner F« Co. Breslnu ·
‘ . 4| Fernapr. Amt Ring 111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111

521533535152. 66 Ir- an, 1261. non fernen! Ring 1547 Siebenhufener Straße 11——-15 Fekmml Ring 7547

Stabeisen, Blecheä s_ M. stahl empfehlen ihr großes Lager in sämtlichen in- und ausländischen
Fassoneisen, Abiallbleche andeisen, Röhren, » - r
Schweiss- und Werkzeug-Guss-Stähle, Stahlwellen . « lz d F

Sämtliche Materialien für Habt-ists- und Maschinenbau” · T Ho ern un “tanzten
Schrauben, Muttern, Unterlegescherben, Nieten, Splmte, Spannschlöeser insbesondere in Gießen:und DoppelnvSutnieren

Eisen-s uan Brahtwaren aller Art
Drähte, Nägel, Geflechte, Schaufeln, Spaten, Ketten,

‚‘flv IQZU « . »««49-.-1 s

 

IIIIlllllIlliltlllhlllllllIllllltllllIIIIIIIlll‘hllllllllllllluillIIlltllllltllllllllllllllllliIIIIIIIIlllllllllllllllIllllllltllINIIIllllltllllIHIHIIIIIIIIlllllllillllllllllIlllllllltlllI||

  

Heu-, Dung— und Riibengabeln, Sensen usw. usw. J Iä

Ersatzteile flirHizgnndwirä/echaftiäcgä staat-Hinten und set-Its —
— u eisen, "agen un ug auari e q- D d l d 6 b v kB l

Werkzeuge um! Werkzeugmaschinen an e s. un ewer e an rc‘ a“
für Maschinenbauer, Schlosser, Schmiede, Stellmacher,

— lnstallations- und Automobil - Reparatur- Werkstätten

Präzisionswerkzeuge für Eisenbahn-
Werkstätten- und Maschinenfabriken
Spiralbohrer, Reibahlen, Schneidkluppen, Gewindebohrer,
mFräser, Lehr- und Messwerkzeugem

Annae-setz Lauer gutartige Lleferung

;;-·.„‚einert eugebaur
SpeZiälh a EsQfiif Farben; Firnisse und LaCke Dermielung von Schranßfächern in moderne- Treioranlage

Gegründet 1850 B HoeS l ä!U l F——-—————————emmfmag 438 imImmmmmuunmlmllltmnmmml1111111111111"111'1111111111111111111111111"|1|11Imn11m|mnmuml11n1nmm1111mnnummnummm"11111111111mmm
-._.. „ „4. « _ „um. ‚ - , . « »x19, «9V,.»· « .211.“ . '.'\„: Mut-INJz.«»i- . ‚_„4 ‘r. 'b‘ « "Kuba. . If

#1“;me r. -.—,»».,»131W“, 121.15.121m Text-RAE . .. 1.. .._ _ 4..

6. G. II. b. Ii. „Düllnerilr. 28l81 Erüber! Sortebußvweeein zu ßeeelau) Gegründel 1892

gewiiienhafle und Inlanle

Erledigung aller banßmäbigen Geschäfte

Uns und Verse-nd Deleihung und Verwaltung von Wertpapieren

Ronto-fioerentv, Oberweiiungss und Hohes-Verkehr

I- Saunabau von Spar« und Deposilengeldern m

mit und ohne Kündigung zu günstigen Bedingungen
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Stolzhandels-Vertretung Paul M1m1ec, »
lI‑ BreSlau 13, Postscjfließiach 6 Postscheekkonto Breslau No. 38921

_ Liefere jede Art Tischplatten und Möbelbeläge, Wandver—
" kleidungen, sowie moderneladenlronten in gut poliertem H

· Kunstmarmor Neuanleltigungu Ausbesserung von jeder j·
- ArtinsFach schlagender Arbeitenm Terrazzo sowie Zement «-
beton. Frühbeet—h 111111 (irabeinlmstingen, (irabdenkmäler. ;

'- Scheuertücher. Putz \\nlle i..appc11 l’1_'1lier1111tcrial(Scheiben)
‚ Flatterscheiben lose Scheiben SämtlichetechnischeBedarls- i
artikel. .'ledc1 Art Pilrhohccllrf Versandhaus. Fahrrad— «
versicherungen. An und Verkaufsxcnnittelungen, Be- «
sorgung von l)a1l.ehn Beobachtungen, Ermittelungen von s
Beweismaterial jeder A1t, Auskunitei. Übernehme Ver »
waltnnosen sou ie (Jeneralxertrctungcn-——Vertreter gesucht.

 Drahtzaune, Tore, Turen,
alle Arten von Gittern «

liefert billigstbei bester Ausführung
Wilh. Schwarzer, lnhaber P. Ozok

- Breslau 9, Hirschstraße66. O Telefon Ring 49.
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Paul Hartung
Tel. Ring 9617 Breslau 10 man-kern- 24

Baue und Kunstschlosserei

Schaukasten-Anlagen —- Rollmarkisen
—- Zelte -- Scherengitter —- Einhängegitler

" — « Schaukästen —- Firmenschilder

NähmaschinenReparaturen 3355335515393
tunc-plut- uts Buttermilch gegründet 1875
Nähmaschinen, Öl, Nadeln und Ersatzteile

    
 

 

Opezmlgeichafrfür Nähmnschinen

Kurt Knappe, Mechaniker
s.taatl gevrüflcr Meister-

Breslnn 6, Aslsenstrnße 25, Ecke Anderssenstraße
empfiehlt sich zur schnellen und sachgemäßen Ausführung

Julius Eispert, Tillus-unkenntl-
Tilsiiilllim Schießwepdepstp_"|3 Tilzmlgifiifi

 

 

 

 
 

« Hi « 1 1 i'll " Spezlalltät: Echt ellberne Bestecke.und
im 6’211.11?”32‘.‘‚“"<1531‚1331e‚’31‘3211 Flile jaFZeZÆthchinw lt",‘W-·i"s I _ Tafelsllber, Gelegenheitegeechenke

_ .(Sj'riatyteite, Nndcln für alle Fabrikate, Ole 1c. i W . . _‚ « _ Reparaturen und Versllberungen

1teeeoeneeeeeeeeeeeeeeoeeeeoeoe nWill-f- « j· «
0 Aelteates Spezialgeschäit W W« « DMWUSOOMWMO
H nu- Schienenerherbedattsartikel
1; Franz Wmcnier, klammert-r 27 t
x Billigste Bezugsquelle für Schuhmacher! Wgzx.k"««s Fedwkllentllnse seh-anstatt 1. Range- cl-
0009000900000eeeeeeeeeoeeeeoeeeo eo inf?“ U- gelamte Demn- lmd Damm-80““ uns
“anmachen-mutenOMMUUUUUI Dir. Heinrich Menzel 

ti A .

Bresan 5, Gartenlaube Nr. 46, ll.
E. Grossert äJohn GrundlleeAusbilbung zum Meiner, Znichnelder
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S S
S S
S . und Die: er nach meinem Irlbitrtfundenen item. _
S eunnnmi m. so Breslau 1 Gewinnes“ . . gratis: fegen Feutspfaspmkt Tägeseslllkxu 2'111” enge

· egnenam.u ed s n reeerz
g _ M ö b e I n o ff: ; - Kuanfwerkebr' uädl = keine!“ bei. schalte stinken-Innern annimmt

. uns GWGI‘ 050 II O ' .- wwws Polstermaterial Z - 9' I = deduqu soc-o

S - 5. ieoek Akt - » ' »Es au s
s s = Fachklassen mit Werkstätten III- - .1 ‚ »
ommmmmmwmwmmmmmmno Tischler, Holzbildhauer, Steinbildhauer, Maler, ‚

- «- «- ._ > s-. . s« - Keramiker. Batik, Lithographen, Buchdrucker. = KOhlers Beerdlgungsa’HSta‘lt
-« . Buchbinder,Ziseleure‚l(unstschmiede‚Schloaaer IW
Ermuden liiidSchmerzen --;-j I und Feinmechaniker . l tin-sha- 1. wiss-Is-

'f I Anm klangen im A t zim th t its-. |9 I -in Füss en und Beine“ . O Lehrpläne 11'135. de:°5'rek‘;:r°' I Bohrauer Straße 21/23 I kenn-us Amt Ohle 4ii
« werden durch Tragen von sinnremäßen Schuh- I · I

J einlagen dauernd beseitigt. Jeder, der stehenden IIIIIIIIIIIIIBIEIIIIIIIIII Große Auswahl in Metalle, Eichenr und
» Beruf hat, muß solche Fullgelenk—Stützen tragen. . / Üb h E d

www-s- 1.... einem. 1 Es-s««: S V a SO . I'CS au liii euer- u 1 w — «
A.E. SChliiidt, Schuhmachermst. v n c g ’ g     Chasalla-Sclmhwmenhaus. Hummerei 2 .. Baubeschläge o Möbelbeschläge

.: 00000000000000000000000000000000      Gartenstraße l9 —-— Tel. Ring 2552. ‚i Transporten per Bahn und Gespann

 


